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Kluft zwischen „de facto" und „de iure" schließt sich hier über dem 
Weltreichsgedanken selbst: Gldradus beweist, daß eine kaiser­
liche Weltherrschaft weder tatsächlich besteht noch rechtlich mög­
lich ist. Die Ein'ebnung der abendländischen Reichsordnung zu 
einer zusammenhanglosen Staatenwelt ist hier vollzogen.

Die Nationalstaaten sind im Schatten des Papsttums hoch­
gekommen. Trotzdem richtet sich die Abwehr der Weltherrschafts­
lehre auch gegen Rom. Das Papsttum, sich als den eigentlichen 
Erben des Imperium Romanum fühlend, hatte sich nach dem 
Zusammenbruch der Stauferherrschaft ganz in diesen Gedanken 
hineingesteigert. Dem unerwarteten Flankenangriff Frankreichs 
jedoch hat Lonifaz VIII. nicht anders zu begegnen gewußt als, 
eine kanonistische Doktrin*) politisch verwertend, gegen den un­
botmäßigen König den Weltherrschaftsanspruch eines päpstlich 
gebundenen Kaisers zu decken?) Damit trifft aber im Gegenstoß 
die große französische publizistische Welle um 1300 den Kaiser 
immer zugleich mit, und der Grundsatz: „rex est imperator" 
führt ungeachtet aller Angriffe des politischen Papsttums nie­
mals zu dem Gedanken einer weltlichen Fürstengemeinschaft 
gegen den Papst, wie sie Friedrich II. vorgeschwebt hat^), und 
die den Kaiser mit einschließt. Abgesehen davon, daß Lonifa; VIII. 
den „Weltkaiser" gegen den französischen König ausspielt, ist die 
ursprüngliche politische Gegnerschaft und Reichsfeindschaft dafür 
schon viel zu tief?) In der Publizistik wird nicht nur, über jene 
Gleichschaltung hinaus, der Erbkönig über den Wahlkaiser er-

i) Die Vorstellung einer herrschaftspgramide Könige-Kaiser-Papst lebt 
schon in den Glossen von Tancred (um 1215), Linibaldo dei Fiesco (3nn. IV.) 
und des hostiensir.

-) Lonst.IV 138 Nr. 173. Dazu vgl. die anongme klbh. über die Bulle 
„Llericis laicos": R.Schol;, vie Publizistik zur Zeit Philipps d. 5ch. und 
Sonifaz' VIII. (1903) 47Sf., dazu 167.

') vgl. E. kantorowicz, Kaiser Friedrich der Zweite (1928) 514ss.
*) Wenn Philipp d. Sch. an Zagme II. von Nragon warnend schreibt, 

daß die weltlichen Fürsten gegen die päpstliche Gefahr auf Gedeih und 
Verderb zusammenhalten mühten (Ncta Nragonensia 1, 119sf. Nr. 83, 
dazu: h. Wieruszowski, vom Imperium zum nationalen Königtum, 
1933, 154), bleibt das ein tagespolitischer, französisch und kaiserlos ge­
meinter Gedanke.


